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Polizei -Verordnung.

Auf Grund der 88 6,12 und 13 der Verordnung
vom 20. September 1867(Ges.-S . S . 1529) über
diePolizeiverwaltung in den neu erworbene»Landes-
teilen und der 88 137 und 139 des Landcsver-
waltungsgefetzes, sowie gemäß 8 39 der ReichS-
gewerbcordnung und 8 1 des Gesetzes vom 2t. April
1888(Ges.-S . S . 79) betreffend die Einrichtung von
Kehrbezirken für Schornsteinfeger wird mit Zu¬
stimmung des Bezirksausschusses für den Umfang
des RegierungsbezirksWiesbaden mit Ausnahme
des Stadt- und Landkreises Frankfurta. M. ver¬
ordnet, was folgt:

Titel I. Anstellung und Stellvertretung.
8 1. Die Anstellung als Bezirksschornsteinseger

erfolgt durch die Landräte, in der Stadt Wiesbaden
durch den Polizeidirektor. Die Anstellung erfolgt
auf jederzeitigen Widerruf; dem Angestellten., steht
eine vierwöchentlichc Kündigung zu. Eine Änder¬
ung der Kehrbczirke ist jederzeit zulässig, ohne daß
dem Bezirksschornsteinseger ein Widerspruchsrecht
ober ein Anspruch auf Entschädigung zusteht.

Die Anstellung ersogt im Wege des Vertrages.
Diese Verordnung bildet einen wesentlichen Bestand¬
teil eines jeden Anstellungsoertrages. In demselben
muß der Änzustellende ausdrücklich anerkennen, daß
er sich diesen Vorschriften, sowie den zu deren Aus¬
führung ergehenden Bestimn'ungen unterwirft, und
daß auch etwaige spätere Änderungen der Vor.
schriften und Bestimmungenohne weiteres für ihn
gelten sollen.

Jede Anstellung einer Bezirksschornsteinfegers
wird ebenso, wie eine Stellvertretung und Entlassung
amtlich bekannt gemacht. Die Festsetzung der
näheren Anstellungsbedingungen bleibt der An
stellungsbehörde überlassen.

Die Gebühren werden, wenn der zngewiesene
Kehrbezirk mehr al« eine Ortschaft umfaßt, von
dem Landrat, sonst von der Ortspolizeibehörde fest
gesetzt(8 77 der ReichSgcwcrbeordnung).

8 2. Die Anstellung setzt voraus, daß der
ilnzustellcnde

») unbescholten ist und sich der besonderen
persönlichen Zuverlässigkeiterfreut, welche
für den Berns unentbehrlich ist; namentlich
auch einen nüchternen Lebenswandel führt

b) das 24. Lebensjahr vollendet hat;
o) die Meisterprüfung vor einer auf Grund des

8 133 der Gewerbe-Ordnung eingesetzten
Prüfungskommission für Schornsteinfeger
bestanden hat.

§ 3. Die AnstellungSbehörde kann eine Stell¬
vertretung des Bezirksschornstcinfegers(§ 47 Abs. 2
der Reichsgewerbc-Ordnung und zwar gleichfalls
auf jederzeitigen Widerruf), zulaffcn:

») bet seiner Einberufung znm Militärdienst,
für die Dauer derselben;

d) bei ungünstigen VermögenSverhältnissen
während der Dauer einer Pflegschaft für
denselben;

«) sonst nur bei besonderer Notlage und nie
länger als auf ein Jahr;

d) nach dem Tode eines BezsrkSfchornstein-
ftgcrS für Rechnung der Witwe, während des
Witwenstandes, oder, wenn minderjährige
Erben vorhanden sind, für deren Rechnung,
jedoch in beiden Fällen nur dann, wenn un¬
günstige Vermögensverhältnisse vorliegen.

Der Stellvertreter muß den Anforderungen
Jj®. § 2 entsprechen. Auf ihn finden die Vor¬
schriften des Titels II und III sinngemäße An-Wendung.

Titel II. Vorschriften für die Tätigkeit der
Bezirksschornsteinseger.

§ 4. Der Bezirksschornsteinseger bat die Vor¬
schriften der die Schornsteine betreffenden Ver¬
ordnungen gewissenhaft zu beobachten; er unler-
»utzt die Polizeibehörde in ihrer Aufsicht über alle
>n seinem Bezirke befindlichen Feuerstätten(ins
Müdere Schornsteine, Kamine, Rauchfängc ein¬
schließlich der dazu gehörigen Rauchrohre). Er bat
zu diesem Zwecke bei Ausübung feines Gewerbes
auf alle Mängel der Ban- und Feuersicherheit der
Gebäude zu achten und etwaige ihm bekannt
werdende Mängel unverzüglich zur Kenntnis der
HM «ge»tümer bezw. Hausbewohner, sowie der
zuständigen Ortspolizei zu bringen. Die von ihm
oder feinen Gehilfen gefundenen Mängel und das
Datum der Mitteilung sind im Kehrbuch8 6 zuverzeichnen.

die_ § 5. Der Bezirksschornsteinseger muß .
Mitarbeiten , insbesondere die Reinigung der
-Schornsteine, entweder selbst vornehmen oder unter
Mr vollen Verantwortlichkeit durch sachver-

Gesellen oder mit nachfolgender Be«
Kränkung auch durch Lehrjungen aussührcn lassen,
«cim Reinigen durch einen Lehrjungen muß der
-oerirksschornsteinfeger selbst oder ein sachver-
landigcr Geselle gegenwärtig sein, die Arbeit
leiten und beaufsichtigen und sich bei eigener Ver¬
tonung von der sachgemäßen Ausführung

§ 6. Der Bezirksschornsteiilfcger hat ein
nt.-rbuch zu führen, in welches die einzelnen
"temigungkii der Reihenfolge nach einzutrage» find.

na® jeder Reinigung das Datum
»Nd der Gebuhrenbetraganzugebe».
B . Dieses Kehrbuch muß der Polizeibehörde
erfordern zur Einsicht vorgelegt werden.

Dem Kehrbuch ist ein Abdruck dieser Vcr-
, °nung und der geltende Gcbührentarif vor.
luyesten. Das Kchrbnch ist vor Ingebrauchnahme

^ "stellungsbehörde zur Stempelung vor-
»î o^k . Jedem Kunden ist auf Erfordern die
^Weht der ihn betreffenden Einträge des Kehr-
kuchr zu gestalten.

8 7. Der Bezirksschornsteinfeger hat etwaige
« von der Polizeibehörde aufgetragcne Unter¬

aus

snchnngen und sonstige in sein Fach schlagende
Aufträge ohne Verzögerung gegen nachträgliche
angemessene, im Streitfälle von der AnstellungS
behörde festzusetzendcEntschädigung zu erledigen.

Beim Ausbruch eines Brandes in solchen
Orten seines Bezirks, in denen keine BerufS-
fenerwcbr besteht, hat er sich schleunigst auf der
Brandstätte einzlifinden, dort berufsmäßige Hilfe
z» leisten und etwaige Weisungen dcS Leiters der
Löfcharbeiten zu befolgen.

Gehilfen des Bezirksschornsteinfegers liegt die
gleiche Pflicht wie ihm ob.

8 8. Jede Annahme eine« Gesellen oder
Gehilfen ist vorher der OrtSpolizcibebördeunter
Vorlage von Ausweispapieren schriftlich anzn
zeigen. Diese ist befugt, die Annahme und das
Halte» solcher Gehilfen(Gesellen oder Lehrjungen)
zu nntersagen, deren Persönlichkeit der für den
Beruf erforderlichen besonderen Zuverlässigkeit
entbehrt oder deren Befähigung nach freiem Er¬
messen der Behörde keine genügende Sicherheit für
die ordnungsmäßige Ausführung der ihnen ob¬
liegenden Arbeiten bietet. Ergicbt sich nach der
Annahme, daß diese Sicherheit nicht mehr vor¬
handen ist, so ist der Gehilfe auf Erfordern der
Ortspolizeibeyördc binnen zu bestimmender Frist
zu entlassen.

8 9. Der AnstellungSbehörde und den Vor¬
gesetzten Behörden derselben bleibt überlassen, regel¬
mäßige und außerordentliche Revisionen der Kehr-
bezirkc durch Sachverständige anzuordncn und
weitere Bedingungen und Auflagen für die Geschäfts¬
führung der Bezirksschornsteinseger je nach den ört¬
lichen Verhältnissen vorzuschreiben.

8 10. Jeder Bezirksschornsteinseger muß inner¬
halb seines Bezirk« wohnen. Ausnahmen können
in dringenden Füllen von der AnstellungSbehörde
widerruflich zugelaffcn werden.

Zwecks Sicherung der Fcuerhilfe darf sich der
Bezirksschornsteinseger nachts nicht ohne genügende
Stellvertretung und nicht ohne vorgängigc Anzeigean die OrtSpolizeibchördcvon feinem Wohnorte
entfernen.

Der Bezirksschornsteinseger muß dem Publikum
mit Höflichkeit cntgcgcnkommen und berechtigten
Wünschen Rechnung tragen, auch seine Gehilfen
hierzu andalten.

Das Allfordern oder Aufsuchcn von Trink¬
geldern. insbesondere Reujahrrgelder», ist verboten.

Titel III. Widerruf der Anstellung.
8 11. Der Widerruf der Anstellung und da¬

mit die soforrige Entlassung tritt insbesondere ein,
men» nach An,icht der AnstellungSbehörde:

*) die Voraussetzung der Unbescholtenheit oder
der persönlichen besonderen Zuverlässigkeit,
insbesondere des nüchternen Lebenswandel«
nicht mehr zutrifft;

d) wenn sich der Bezirkrfchornstcinfegergrober
Verstöße gegen seine BcrufSpflichten, ins¬
besondere auch gegen die Vorschriften dieser
Verordnung schuldig macht; namentlich,
wenn die Reinigung der Schornsteine nicht
pünktlich, nicht ordnungsmäßig und regel¬
mäßig vorgenommen wird;

c) die Anordnungen der AnstellungS- und der
Polizeibehördenicht befolgt werden;

d) bei Ausübung de« Gewerbe» die erforder¬
liche Rücksichtnahme aus die Hausbewohner
gröblich oder wiederholt verletzt wird.
Titel IV. liebergangrbestimmnngen.

8 12. Auf die beim Inkrafttreten dieser Ver¬
ordnung bereits angestelltcn Bezirksschornsteinfeger
kommen, sofern sich dieselben nicht ausdrücklich
christlich den Bestimmungen in 8 11 unterwerfen,

die dem8 11 entsprechenden früheren Borschriften
zur Anwendung. Die 88 4—10 dieser Verordnung
gelten aber auch für sie.

8 13. Aufgehoben werden mit der in 8 12
enthaltenen Maßgabe alle de» vorliegenden Gegen¬
stand regelnden bisherigen Vorschriften. Aufgehoben
wird insbesondere die Nnssanische Instruktion für
die Kaminfeger vom 8. November 1854 nebst
Aussührungsanwcisungen.

Titel V. Strafbestiinmnngeu.
8 14. Zuwiderbandlungcn gegen die Bestim¬

mungen der 88 4—8 und 10 dieser Polizei-
Verordnung, sowie gegen die infolge8 9 a. a. O.
erlassenen Vorschriften werden— unbeschadet der
Befugnis der AnstellungSbehördeden Bczirks-
chornsteinfeger zu entlassen— insoweit nicht sonstige
chärfere Strafbestimmungen Platz greisen, mit

einer Geldstrafe bi» zu 60 Mk.oder im Unvermögens-
'alle mit verhältnismäßiger Haft geahndet.

Soweit die im 8 12 genannten Bczirksfchorn-
lcinfeger von den Vorschriften dieser Polizei-
VrrordnnNg betroffen weiden, finden auch die obigen
Strafbestimmungen aus sie Anwendung.

Titel VI. Inkrafttreten der Polizciverordnung.
8 15. Diese Polizeivcrordnnng tritt mit dem

Tage der Verkündigung im Negierungsamtsblatt
im Kraft.

Wiesbaden , den6. April 1901.
Der Regierungs-Präsident: Hengstenberg.

Neuordnung.
8 1. Unsere Verordnung über die Anstellung

und die Pflichten der Beziicksichornsteinfeger für
den RegierungsbezirkWiesbaden, mit Ausnahme
des Stadt- und Landkreises Frankfurta. M., von:
5. März 1903(R.-A.-Bl. S . 142) wird attfgeboben.

8 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage
chrcr Veröffentlichung im RcgieruilgSamtsdlattm Kraft. *

Wiesbaden, den 28. März 1904.
Ter Bezirksausschuß: Caesar.

„Wird veröffentlicht."
Wiesbaden , den 20. April 1904.

Der Polizei-Präsident: v. SHertS.

Bekanntmachung.
Die diesjährigen öffentlichen Impfungen finden

im Notkäufe, Zimmer No. 16, nachmittags um
5 Uhr, a» folgenden Tagen statt: 2., 3., 4., 6
7.. 17., 18.. 19., 20.. 21. Mai, 5., 6., 7.. 8.. 9.
10., 19., 20., 21., 22. September. Für Impflinge
aus infizierten Häusern sind die Termine auf den
23. und 24. September angesetzt.

Die Termine für die Wiederimpfungwerden
den betreffenden Kindern in ihren Schulen bekannt
gegeben.

Der Eingang znm Jnipflokal erfolgt durch
das Portal gegenüber dem Hotel„Zum grünen Wald"

Eine Woche nach der Impfung sind die
geimpften Kinder zur Prüfung des Erfolges im
Impftermine vorznstelieii. Nachschau findet eben
falls »achmittaa« 5 Uhr statt.

Die Angehörigen dürfen sich erst nach Empfang¬
nahme des Impfscheines aus dem Jnipflokal ent¬fernen.

Die Angehörigen der Impflinge (Eltern,
Pflegeeltern und Vormünder) werden ersucht, ihre
Kinder bezw. Pflcgebesohlenen pünktlich nach¬
mittags um 5 Uhr zur Impfung und Nach¬
schau zu bringen, andernfalls müssen die Kinder, bei
Vermeidung der im Neichsimpsgesetz angcdrohten
Strafen, aus eigene Kokten geimpft werden.

Jmpspflichtig sind alle im Jabre 1903 und
früher geborenen Kinder, soweit sie nicht mit Er¬
folg geimpft worden sind oder nach ärztlichem
Zeugiilß die natürlichen Blattern überstanden
haben, ferner diejenigen Kinder, welche in früheren
Jabren wegen Krankheit zurückgestellt oder der
Impfung vorschriftswidrig entzogen worden find.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam, daß
Abimpfungen von Arm zu Arni nicht stattsinden
und daß der zur Verwendung gelangende Impf¬
stoff aus dem staatlichen Jmpfinstitut zu Cassel
bezogen wird.

Verhaltungsvorsdiriften
für die Angehörigen der Erstimpfling«.

„ § 1. Aus einen, Haufe, in welchem an¬
steckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern,
Diphtherie, Croup, Keuchhusten. FlecktnvbnS, roien-
artige Entzündung oder die natürlichen Pocken
Kerrsche», dürfen die Impflinge zum allgemeinen
Termine nicht gebracht werden, auch haben sich
Erwackffene, die in solchen Häusern wohne», vom
Impftermine fernzubalten.

8 2. Die Eltern des Jmpflinges oder deren
Vertreter haben den, Jmpfarzte vor der Aus¬
führung der Impfung über frühere oder noch be¬
stehende Krankheiten des Kindes Mitteilung zumachen.

8 L. Die Kinder müssen zum Impftermine
mit remgewafchcnem Körper und mit reinen
Kindern gebracht werden.

§ 4. Auch nach dem Impfen ist möglichst
robkt Rcinhaltung des Jmpflinges die wichtigste

8 6. Man versäume eine tägliche sorgfältige
Waschung nicht.

8 6. Die Nahrung des Kindes bleibe un¬verändert.
87 . Bei günstigem Wetter darf das Kind
Freie gebracht werden. Man vermeide im

Tagesstunden und
in«
Hochsommer nur die heißesten
die direkte Sonnenhitze.

8 8. Die Impfstellen sind mit großer Sorg¬
falt vor dem Aufrcibcn, Zerkratzen und vor Be¬
schmutzung zu bewahren, sie dürfen nur mit frisch
gereinigten Händen berührt werde», znm Waschen
der Impfstellen darf nur reine Leinwand oder
reine Watte verwendet werden.

Vor Berührung mit Personen, welche an
eiternden Geschwüren, Haiitansschlägcn oder Wund¬
rose (Rotlauf) erkrankt sind, ist., der Impfling
sorgfältigen bewahren, um die Übertragung non
KrankbeitSkeiliien in die Impfstellen zu verhüten,
auch sind die von solchen Personen benutzten
Gegenstände von den, Jinpstinge fernzubalten.
Komnien unter den Angebörigen des Jmpflinges,
welche mit ihm denselben Haushalt teilen. Fälle
von Krankheiten der obigen Art vor, so ist cS
zweckmäßig, den Rat eines Arztes einznholc».

8 0. Nach der erfolgreichen Impfung zeigen
ich vom vierten Tage ab kleine Bläschen, welche
ich in der Regel bis znm nennten Tage unter

mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen von
einem roten lHitzündungShofnnigebeucn Schutz-
Pocken entwickeln. Dieselben enthalten eine klare
Flüssigkeit, welche sich am achten Tage zu trüben
beginnt. Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen
die Pocken zu einem Schorfe einzutrocknen, der
nach drei bis vier Wochen von selbst abWt.

Die erfolgteicke Impfung läßt Narben vön
der Große der Puste!» zurück, welche mindestens
mehrere Jabre hindurch deutlich sichtbar bleiben.

8 10. Bei rcgclniäßioem Verlaufe der Schutz-
Pocken ist ein Verband überflüssig, fall? aber in
der nächsten Umgebung derselben eine starke, breite
Röte entstehen sollte, sind kalte, häufig zu wechselnde
Umschläge mit abgekockitem Wasser anznwenden;
wenn die Pocken sich öffnen, ist ein reiner Verband
ünzulegen.

Bei jeder erheblichen, nach der Impfung ent¬
stellenden Erkrankung ist ein Arzt zuzuzichen; der
Jmpfarzt ist von jeder solchen Erkrankung, welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt, in Kenntnis zu setzen.

8 11. An dem im Jmpflerininc bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Rach-
chau. Kann ein Kind am Tage der Nachschau

wegen erheblicher Erkrankung, oder weil in dem
Haus« eine ansteckende Krankheit herrscht(8 1),
nicht in das Jnipflokal gebracht werden, so haben
die Ettern oder deren Vertreter dieses spätestens
am Termintage dem Jmpfarzt anzuzeigcn.

8 12. Der Impfschein ist sorgfältig aus-zubewahrcn.

Verhaltungsvorschriftenfür
Wiederimpflinge.

8 1. An? einem Hause, in welchem ansteckend«
Krankheiten, wie Scharlach, Masern, Diphtberie,
Croup, Kenchbusten, Flecktyphus, rosenartige Ent¬
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termin
nicht kommen.

8 2. Die Kinder solle» im Impftermine mit
reiner Haut, reiner Wäsche und in sauberen Kleidern
erscheinen.

8 3. An» nach dem Impfen ist möglichst
aroße Reinhaltung des Impfling« die wichtigstePflicht.

8 4. Die Entwickelung der Impfpusteln tritt
am 3. oder4. Tage ein und ist für gewöhnlich mit
so geringen Beschwerden im Allgemeinbefinden ver¬
bünde,>, daß eine Versäumnis des Schulunterricht»
deshalb nicht notwendig ist. Nur wenn ans-
nabmsweise Fieber eintritt, soll da« Kind zu
Hanse bleiben. Stellen sich vorübergehend größere
Röte und Anschwellungen der Impfstellen ein, so
sind kalte, häufigz» wechselnde Umschläge mit ab-
gekochtem Wasser anzuwenden. Die Kinder können
das gewohnte Baden fortsetzen. Da« Turne» ist
vom 8. bis 12. Tage von Allen, bei denen sich
Jmpfblattern bilden, auszusetzen. Die Impfstellen
sind, solange sic nicht vernarbt sind, sorgfältig vor
Beschmutzung, Kratzen und Stoß, sowie vor
Reibungen durch engeKleidung und vor Druck von
Außen zu hüten. Insbesondere ist der Verkehr
mit solchen Personen, welche an eiternden Ge¬
schwüren, Hautausschlägen oder Wniidrosen(Rot¬
lauf) leiden, und die Benutzung der von ihnen
gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

8 5. Bei jeder erheblichen, nach der Jmvfnng
entstehenden Erkrankung, ist rin Arzt zuziizieben,
der Jmpfarzt ist von solchen Erkrankiinaen, welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt, in Kenntnis zu setzen.

8 6. An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau. Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankuno. oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht(8 1),
nicht in das Jnipflokal kommen, so haben die
Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens am
Termintage dem Jmpfarzt anzuzeigen.

8 7. Der Impfschein ist sorgfältig auf¬
zubewahren. •

Wiesbaden , 26. April 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Scher»«.

Bekanntmachung.
Diejenigen Herren Ärzte, welche in ihrer

Privatpraxis Jnipfunge» vornehmen, mache ich auf
die Beschlüsse und Vorschriften des BundeSrate»
vom 28. Juni 1899 zur Ausführung de» Impf-
«fetze» nebst den Erläuterungen hierzu(Extra¬
beilage zu No. 13 de« Amtsblattes der König,

lieben Regierung zu Wiesbaden vom 29.März 1900)aufmerksam.
Indem ich die Herren Ärzte um genaue Be»

olgung dieser Vorschriften ersuche, weise ich be¬
sonders auf die 88 16 und 17 a. a. O. hin.
welche lauten: '

„8 16. Die Impfung wird der Regel
nach auf einem Oberarm vorgenommen, und
zwar bei Erstimpflingcn auf dem rechten, bei
Wiederimpfüngcna»f dem linken Arme. E»
genügen vier seichte Schnitte von höchsten»
1 Centimeter Länge. Die einzelnen Jmpf-
schnitte sollen mindestens2 Centimeter von
einander entfernt liegen. Stärkere Blutungen
beim Jmvfen sind zn vermeiden. Einmaliges
Einstrcichen der Lhmpbe in die durch Än-
svaiineii der Haut klaffend gehaltenen
Wunden ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Aufträgen der Lymphe mit dem
Pinsel ist verboten.

Übrig gebliebene Mengen von Lymphe
dürfen nicht in das Gefäß zurückgcfüllt oder
zu späteren Impfungen verwendet werden.

8 17. Die Erstimpfling hat als erfolg¬
reich zu gelten, wenn mindestens eine Pustel
zur regelmäßigen Entwickelung gekommen ist.
Bei der Wiederimpfung genügt für den
Erfolg schon die Bildung von Knötchen oder
Bläschen an den Impfstellen."

Drnckexemplare der Vorschriften, welche von
di» Ärztin bei der Ausführung des Jmpfgefchäfte»
»i befolgen sind, sowie der Verhaltungsvorschriften
ür die Angehörigen der Jmvflinge und Wiedcr-

impflinge sind in der Buchdrnckerei von Maum,
Moritzstraße No. 27, Hierselbst zn haben.

Ferner mache ich wiederholt.,daraiis aufmcrk-
am, daß Seitens der Herren Ärzte bei Abgabe

von Zeugnissen, in welchen gemäß der 882 und 10
des Rcichsimpfgefetze«vom8. April 1874 in gültiger
Form (8 10) die Notwendigkeit der Zurückstellung
eines Impflings bezw. Wicdcrimpflina« bescheinigt
werden soll. Nur das durch den BundeSratS-
beschliiß vom 30. Oktober 1874 (Min.-Bl. f.
d. i. B.,.S . 235) vorgeschriebene Formular3 zn be¬
nutzen ist. Es unterliegt dabei keinem Bedenken,
wenn da« Wort „kann" des Vordrucks in dem
bezeichnctcn Formular geeignetenfalls in „konnte"
umgeansert wird.

Ist ein Jmpfpflichtiger auf Grund eines ärzt¬
lichen Zeugnisse« von der Impfung zweimal befreit
worden, so faun die fernere Befreiung nur durch
den zuständigen Jmpfarzt erfolgen(8 2 Abs. 2
des Jmpfgetetzes). *

Wiesbaden , den7. April 1904.
Der Polizei-Prästdcnt: v. Schenck.



S- tte 2. 4. Mat 1904* Amtliche Anreisen des Miesdadenee Tagbintts. « . Jahrgang . Ua. 65.

Bekanntmachung,
betreff. daS Slushebungsgeschäft pro 1904.

DaS bic«jal)riflt AnkhebiliigSgeschäftim Stndt-
fteije Wiesbaden findet am 5 , 6., 7., 9., 10. und
11. Mai statt.

Es kommen zur Vorstellung:
81m5. Mai: Die als länglich Vorgemniterten

des Jahrgangs 1882.
Am 6. Mai : Ein Teil des Jahrganges 1888.
Am 7. Mai : Ein Teil der Jahrganges 1883

und Jahrgang 1881.
Am 9. Mai : Die zum Landsturm zugeteilten

Leute und die dauernd Untauglichen.
Am 10. Mai: Die nach der Musterung hier

zugczogencn Militärpflichtigen und die zum ein-
sährig-freiwilligen Dienst berechtigten, von ernem
Truppenteil als nicht tauglich befundenen Militär,
pflichtigen. , , .. .

Am 11. Mai: Die der Ersatzreserve zugetciltcn
Militärpflichtigen.

Vorladungen und LosnngSscheine sind mitzn»
bringen. , _ .. . .. „

Gesuche um Befreiung bezw. Zurückstellung
Militärpflichtiger wegen häuslicher Verhältnisse
müssen, sofern dies nicht schon geschehen ist, un¬
verzüglich an den Magistrat Hierselbst eingcreicht
werden. . .

Diese Gesuche gelangen an dem -vage, an dem
die Neklamierieii zur Vorstellung kommen und
zwar unmittelbar nach Beendigung des Musterungs¬
geschäfts zur Verhandlung.

Dabei müssen diejenigen Slngehorigen(Eltern
und Brüder über 16 Jabre ) wegen deren eventl.
Erwerbsunfähigkeitdie Besreiung bezw. Zurück¬
stellung eines Militärpflichtigen beantragt worden
ist, zugegen oder im Falle sic durch Kranlhett am
persönlichen Erscheinen verhindert sind, durch ärzt¬
liches Attest entschuldigt sein, da sonst keine
Berücksichtigung statifinden kan».

Ist ein solches Attest von einem nicht amtlich
ingestelltcn 8lrzt ansgefertigt, so muß es amtlich
beglaubigt sein. . . .

Die Militärpflichtige» haben sich an den be¬
treffenden Tagen pünktlich um 71******8***12 /»Uhr morgens
im Saale des Hauses Goldgaffe 2 a, iti sauberem
Anzug, mit einem reinen Hemde gekleidet und
sauber gewaschen, der Ersatzkoinlnissionvorziistcllen.

Innerhalb und anherhalb des MnsterungS-
kokales haben die Militärpflichtigenwährend der
Dauer des Geschäfts sich ordnungsmahig und
anständig zu betragen und jede Störung des
Geschäfts durch Trunkenheit. Widersetzlichkeit, un¬
erlaubte Entfernung, unnötiges Sprechen, sowie
ähnliche Ungehörigkciten zu vermeiden. Das
Rauchen ist den Militärpflichtigenwahrend der
Abhaltung des Musterungsgeschäfts verboten.

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung
werden auf Grund des fl 3 der Polizeiverordnung
vom 27. Juli 1898 mit Geldstrafe bis zu 30 Mark,
im UnvermögenLfalle mit verhältnismäßiger Haft
bestraft. _ , , .

Unpünktliches Erscheinen, Fehlen ohne ge¬
nügenden EntschuldignngSgrnnd, wird, sofern die
betreffenden Militärpflichtigen nicht dadurch zugleich
eine härtere Strafe verwirkt haben, nach § 26 ad 7
der Webrordnung vom 22. November 1888 mit
Geldstrafe bis , zu 30 Mark oder Haft bis zu
L Tagen bestraft.

Wiesbaden , den 15. April 1904.
Der Eivil -Borsitzende

der Ersatz-Kommission Wiesbaden , Stadl:
v. Schcnck.

Bekanntmachung.
Im Anschlüsse au meine Bekanntmachnng vom

8. März d. I . bringe ich hiermit zum Zwecke der
Ermittelung der Inhaber von Kraftfahrzeugen zur
allgemeiue»Kenntnis,daß seitens der Herreil Munster
der öffentlichen Arbeiten und des Innern dem
Regierungsbezirk Osnabrück die weiteren Er-
kennnngsnninmcrn1401 dis 1500, dem Regierungs¬
bezirk Licgnitz die weiteren Nummern 801 bsl000
und dem Regierungsbezirk Breslau die weiteren
Nummern 1001 bis 1800 zugeteilt worden sind.

Wiesbaden » den 18. April 1904.
Der Regierungs-Präsident.

In Vertr .: Pfeffer von Salomon»

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit ver¬
öffentlicht.

Wiesbaden , den 26. April 1004.
_Der Polizei-Präsident: v. Scheu « .

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung über die Polizei-Verwaltung m den
nenerworbencn Landesteilen vom 20. Dcpt. 186/
und der §§ 143 und 144 des Gesetzes über die: all¬
gemeine Landesverwoltnngvom 30. Jult 1883 wird
mit Züstiinninng des Magistrats nachstehende, mit
dem Tage der Veröffentlichungm Krast tretende
Polizci-Vcroidnuiig erlassen:

Da « Grundstück Emserstratze2 scheidet durch
Verlegung der Grenze der geschlosseneil und offenen
Bauweise bis an das Grundstück Emscrstraße 4
ans dem im § 51 der Baupolizei-Verordnung vom
18. November 1895 unter A bezeichnet-» Bezirk im
Gebietsteil .1 au«. Für das Grundstück wird die
geschlossene Bauweise zuaelassen.

Wiesbaden , den 27. April 1904
Der Polizei-Präsident : v. Schenck.

Bekanntmachung.
Der Taglöbner Ferdinand Gärtner » ge¬

boren am 28. August 1865 zu Igstadt , zuletzt
Webergasse No. 16 wohnhaft, entzieht sich der Für¬
sorge für seine Kinder, sodaß dieselben aus öffent¬
lichen Mitteln unterhalten werden müssen.

Wir bitten um Mitteilung seines Aufenthalts¬
ortes. *

Wiesbaden » den 26. April 1904.
Der Magistrat . — Armenverwaltung.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der

Sommermonate (April bis einschließlich September)
um 9 Uhr Vormittag«. *

Wiesbaden » den 12. März 1904.
_Städt . Akzise-Amt.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dainpft 'ehlirahrt.

Kölnische und Düsseldorfer (•eseUscliari . ,
Abfahrten von Biebrich morgensi «.00, J.W

(Schnellfahrt), 10.35 und 12.50 bis Cbln, mittags
3.20 (nur an Sonn- u. Feiertagen) bis Assmanns-
hausen, abends 6.35 (Gütersehift) bis Bingen.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 8 Uhr. , _ ,

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasae 20. Telefon 2364.

Bekanntmachung.
ES wird wiederholt darauf aufmerksamyc-

macht. das! das Betreten der Wiesen Ntcht
statthaft ist.

Das Feldichntzverlonal ist angewiesen worden,
Übertretungen zwecks Bestrafung zur Anzeige zu

^ "' Wiesbaden , den 29. Avril 1904.
Der Magtstrat.

Bekanntmachung.
Alle diejenigen Personen, welche noch Holz in

den städtischen Waldungen lagern haben — mtt
Ausnahme des am 1. Februar d. I . im Distrikt
„O .-Gehru " ersteigerten Holze« — werben hier-
mit ausgesordert. dasselbe bet Vermeidung forst-
polizeilicher Bestrafung bis spätestens den 18« Mai
d. I . abzufahren.

Wiesbaden , den 80. April 1904.
Der Magistrat.

Verdingung.
Die Ausführung der Gasleitung , ein¬

schließlich Lieferung der Brleuchtnngs-
körper zu dem Neubau des LeichenbanseS auf
dem städtischen Krankcnhausgeländehicrselbst soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

VerdiligungSunterlagen nndZeichnungen können
während der Vormittagsdienststnndenim Städt.
Verwaltungsgebäude, Friedrichstr. No. 15, Zimmer
No. 9. eiiigesebeii. die Ailgebotsformulare, aus¬
schließlich Zeichnungen, auch von dort und zwar
bis zum 5. Mai d. I . bezogen werden.

Perschlossenc und milder Aufschrift „H.A.24"
versehene Angebote sind spätestens bis

Samstag , den 7. Mai 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegem

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschricbcnen und ans¬

gefüllten Verdingnnossormular eingcreichten An
geböte werden berücksichtigt. °

Znschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 28. April 1904.

Stadtbauamt , Abteilung für Hochbau.

Bekanntmachnng,
betr. Zahlung der Hundesteuer für 1904.

Die hiesigen Hundebesitzer werden hiermit auf-
gefordert, die Steuer für ihre steuerpflichtigen
Hunde binnen 8 Tagen bei der städtischen Steuer-
kaff- (Zimmer 17. Rathaus) entrichten zu wollen,
widrigenfalls Bestrafung gemäß § 12 '»iscrer
Hundesteuer-Ordnung vom 11. Februar 189c>und
Beitreibung im Vcrwaltungszwangsverfahrenein-
trcten muß.

Wiesbaden , den 30. April 1904.
Der Magistrat . — Steuerverwaltung.

Verdingung.
Die Ausführung der Dachdeckerarbeiten

(Ziegeldeckung und Holzzementdach) für den Neu¬
bau der Oberrealschul« am Zietenrina hierselbst,
soll im Wege der öffentlichen Ausschreibungver¬
dungen werden. t

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen
können während der Vormittagsdienststnnden im
Städt . Verwaltungsgebäude. Friedrichstr. No. 15,
Zimmer No. 9, eingesehen, die AngebotSuntcrlagen,
ausschließlichZeichnungen, auch von dort gegen
Barzahlung oder destellgeldfreie Einsendung von
50 Pf . »nd zwar bis zum 9. Mai d. I . bezogen
werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„H. A.26"
versehene Angebote sind spätestens bis

Mittwoch , den 11. Mai 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen. „ , , . ^
Die Eröffnung der Angebote erfolgt m Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und auS-

gefüllten VcrdingnngSformular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist: 30 Tage.
Wiesbaden , den 2. Mai 1904.

Stadtbauamt , Abteilung für Hochbau.

Biebrich - Mainzer Dampfschiffahrt
Augu .t Waldmann.

Im Anschlüsse an die WiesbadenerStrafsenbahn.
Fahrplan ab 1. Mai 1904.

Beste Gelegenheit nach Mainz.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloß) : 9 10

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.
An und ab Station Kaiserstraße -liaupt-
bahnhof 15 Minuten später

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle) . J 10
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.

An und ab Station Kaiserstraße -Haupt,
bahnhof 5 Minuten später.

* Nur Sonn- und Feiertags.
Extraboote für Gesellschaften. Abonnements.

Frachtgüter 35 Pfg. per 100 Ko._
Hamburg -Amerika -Linie . F330

(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)
D Abessinia“ auf der Heimreise von Ost- ;

asten, ' 27. April 9 Uhr abends von Colombo. .
D \mbria “ auf der Ausreise nach Ustasien, ^
27. "April von Suez. D. _„Andalusia“ auf der
Heimreise von Ostasien, 2«. April von Port Said,
D. „Aragonia“ auf der Ausreise nach Ostasien,
28. April in Hongkong. S.-D. „Auguste Victoria
28. April 10 Uhr abends von Neapel. D.
„Belgravia“ von Newyork kommend, 28. April
8 Uhr 50 Min. abends aut der Elbe. D. „Blücher
28. April 12 Uhr mittags von Newyork via. Ply¬
mouth u. Cherbourg nach Hamburg. D. „Bolma
von Philadelphia kommend, 28. April ö Uhr
45 Min. nachm. Lizard passiert . D. „Brisgavia
auf der Heimreise von Ostasien, 27. April in
Rangoon, v . „Cheruskia“ nach Westindien,
26. April 11 Uhr abends in Antwerpen. D.
.Cobra “ von Genua kommend, 2 1. April 12 Uhr
mittags von Barcelona. S.-D' „Columbia von
Newyork kommend, 29. April S Uhr morgens
von Plymouth via Cherbourg nach Hamburg.
D. „Croatia“ von Westindien kommend, 28. April
12 Uhr mittags in Havre. S.-D. „Deutschland
nach Newyork, 29. April 5 Uhr morgens Dover
passiert. D. „Etruria “ nach dem La Plata,
28. April 6 Uhr 5 Min. morgens Cuxhaven pass.
D ’ Galicia“ 28. April von St. Thomas via Havre
nach Hamburg. D. „Granada“ 28. April in
Rosario. D. „Hellas“ 27. April in Vera Cr nz.
D. „Holsatia“ 27. April von Rio Grande do Sul
nach Montevideo u. Buenos Aires. D.„Numidia“
28. April von 8io Grande do Sul nach Bahia
Bianca. D. „Prinz August Wilhelm“ 28. April
von Vera Cruz via Havana nach Coruna, Havre
und Hamburg. D. „Prinz Joaohim“ nach Havana
und Mexiko, 28. April 1 Uhr nachm, in Havre.
D. „Sardinia“ 27. April in Colon. D. „Sevilla“
von dem La Plata kommend, 28. April von
Funchal . D. „Sithonia“ auf der Heimreise von
Ostasien, 28. April 10 Uhr morgens in Havre.

Die « reise der Levensmittel und landwirthschaftlichen Erzeugnisse zn Wiesbaden
" ' .. <. V. « _ 09 Ais »infrfit 2Q Wttvtl l <¥i4 . fnfn »nb,*

1. Viehmarkt.
(Schlachtgewicht.)

Ochsen: I. Qualität . . 50 Kg.
II . „ . . 50 „

Kühe: I. 50 ..
II. 50 „

Schweine. i ..
Mast-Kälber. i
Land-Kälber. i „
Hammel. i ..

2 . Fruchtmarkt
Hafer. 100 Kg.
Stroh. 160 „
Heu. 100 „

3. Viktualienmarkt.
Kßbutter. 1 Kg.
Kochbulter. 1 „
Eier. 25 St.
Trinkeier. 1 ..
Handkäse. 100 „

Eßkartosfeln. .
Eßkartoffeln. .
Neue Kartoffeln
Zwiebeln . . .
Zwiebeln . . .
Knoblauch .
Erdkohlrabi . .
Rothe Rüben
Weiße Rüben
Gelbe Rüben
Kl. gelbe Rüben
Rettich . . .
Treibretiich .
Radieschen .
Spargel . .
Suppcnspargel
Schwarzwurzel. . . . - -
Meerrettich . 1 St
Petersilien . 1 Kg
Lauch . I St
Sellerie
Kohlrabi . .
Feldgurken .
Treibgurken .
Einmachgurken
Kürbis . . .
Tomaten . . . .
Grüne dicke Bohnen . . i „
Grüne Stg .-Bohnen . . 1 „
Grüne Buschbohnen. . 1 „
Grüne Prinzeßbohnen . 1 „
Grüne Erbsen ohvcSchalc 1 „
Grüne Erbsen mit Schale 1 „guckerschoten. 1„leißkrant . 50 „

Wiesbaden , den 29. April 1904.
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Weißkraut . i Kg.
Weißkraut . J ®t.
Rothkraut. 1 ^g.
Rothkraut . Z § t.
Wirsing . . . . . . I Kg.
Blumenkohl(hiesiger) . 1 St.
Blumenkohl (ausländ.) . 1 »
Rosenkohl . . . . . 1 Kg.
Grün -Kohl . . . I »
Römisch-Kohl . . . . 1 »
Kopfsalat . 1 St.
Endivien . . . . . . 7 «
Spinat . 1 St«.
Sauerampfer . . . . \ «
Lattich-Salat . . . . 1
Feldsalat . I Kg.
Kress- . 1 »
Artischocke . 1 St.
Rabarber . 1 “ fl-
Eßäpfel. \ "
Kochäpfel. t »
Eßbirnen . . . . . . I ,,
Kochbirnen . l »
Quitten . 1 »
Zwetschen. I
Kirschen . 4 »
Kirschen, Rhein. Herz- . 1 „
Kirschen, Dauer- . . . 1 ,,
Pflaumen . 1 ,,
Mirabellen . 1 „
Reineclaitdcn . . . . 1 ,,
Pfirsiche . } «
Aprikosen. I ,,
Apfelsinen. \  St.
Zitronen . } ..
Melonen . 1 Kg.
Ananas . 1 „
Kokosnüsse . 1 St.
Bananen . 1 .,
Feige» . I Kg.
Datteln . . . . . . 1 „
Kastanien . 1 „
Wallnüsse. 1 „
Haselnüsse . . . . . 1 „
Weintrauben (rbeinischc) . 1 „
Weintrauben (südländ.) . 1 „
Stachelbeeren . . . . 1 „
Johannisbeeren . . . . 1 „
Himbeeren . 1 „
Heidelbeeren. 1 „
Preißelbeeren . . . . 1 „
Gartenerdbeeren . . . 1 „
Walderdbeeren . . . . ILlr.

4. Fischmarkt.
Aal (lebend) . 1 Kg.
Hecht(lebend) . . . . 1 „
Karpfen (lebend) . . . 1 „
Schleie (lebend) . . . 1 „

- 60

— 2

10  —

Barsche(lebend) . . . 1 Kg.
Bachforelle(lebend) . . 1 „
Backfische(lebend) . . . 1 „
Hummer (lebend) . . . 1 „
Krebse(lebend) . . . . 1 .
Schellfisch . 1 »
Bratschellsisch . . . . 1 »
Kabeljau . . . . . . 1 «
Kabeljau(Stockfisch gew.) 1 „
Salm . 1 ,»
Seehecht . 1 »
Zander . . . . . . l„
Lachrforellen. 1 .
Seeweißlinge(Merlans ) 1 „
Blaufelchen . 1 «
Heilbutt . 1 »
Steinbutt . 1 »
Schollen . 1 i.
Seezunge . 1 *
Rotbznnge (Limandes> . 1 .
Grüner Hering . . . . 1 »
Hering (gesalzen) . . . 1 St.

5 . Geflügel und Wild.
(Ladenpreise.)

Gans . I St.
Truthahn . 1 »
Truthuhn . I «
Ente . l »
Hahn . 1 »
Huhn . J »
Masihnhn . 1 »
Perlhuhn . 1 •
Kapaunen . J »Taube . 1 »
Feldhuhn, alt . . . . 1 »
Feldhuhn, jung . . . . 1 „
Haselhühner . 1 ,,
Birkhühner . 1 „
Schneehühner . . . . 1 «taianen. 1»sildcnten. l ,
Sdinepfen . 1 »
KrammetSvögel. . . . 1 „
Hase» . 1 »
Reh-Rücken . l » t
Reh-Keule. 1 »
Reb-Borderblatt . . . 1 „
Hirsch-Rücken . . . . 1 *
Hirsch-Keule . 1 »
Hirsch-Bordcrblatt . . . 1 „
Wildsäiwei» . 1 »
Wildragout . . . . . 1 „

6 . Fleisch.
(Ladenpreise.)

Qchsenfleiichvon der Keule 1 K(
Ochs-ufleisch. Bauchflcisch 1 „
Kuh- oder Rindfleisch . 1 „

* A A
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Schweinefleisch. . . . 1 Kl
Kalbfleisch . 1 »
Hammelfleisch. . . . 1 »
Schasfleisch . 1 »
Dörrfleisch . 1 ,,
Solperflcisch. 1 »
Schinken . 1 „
Speck, geräuchert . . . 1 „
Schweineschmalz . . . 1 -
Rierenselt. 1 -
Schwartcnmagen. srnch . 1 „
Schwartcnmagen, geräuchert1 ,
Bratwurst . l «
Fleischwurst. . . . . . J .
Leber-u. Blntwur 't. frisch 1 ,
Leber- u. Blutwurst, geräuch. 1 ,

7. Getreide , Mehl und
Brod k.

a) Großhandelspreise.
Weizen . Kg.
Roggen . ^00 .
Gerste . }£0 ,
Erbsen zum Kochen . . 100 ,
Speisebohnen . . . . 100 ,
Linsen . 100 ,
Weizenmehl: No. 0 . . 100 ,No. I . . 100 ,

No. TI . . 100 ,
Roggenwehl: No. 0 . . 100No. I . . 100 »

2 -

Kg.
b) Ladenpreise:

Erbsen zum Kochen . .
Speisebohnen . . . . r
Linsen . . . . . . . 1
Weizenmehl zur Speise-

bcreilunq . . . . . 1
Roggenmehl zur Sp -tse-

bereitung . 1
Gersiengranpe . . . . 1
Gerstengrütze . . . . 1
Budiwei-engrütze . . . 1
Hafergrütze . 1
Hascrflockcn. 1
Java -Reis, mittl. . . . 1
Java -Kaffee, mittl., roh 1
Java -Kaffee, mittl.. gelb.

sikbr. . 1
Spciiesalz. . . • • • \
Schwarzbrod: Langbrod 0,5

„1 Laib
Rundbrod 0,5 Kg.

„ 1 Laib
Wcißbrod: 1 Wasi-rweck . . .

1 Milchf' röd . . .
Städtiidies Aeetse-Aint

34 - 42

3 -

und Bktia, der L. Echellenber, 'lchen tzrs-Buchdiuck-rci in Wikib-d-n.
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